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Vizepräsidentin Claudia Roth: 

Interfraktionell wird vorgeschlagen, die Vorlage auf 
Drucksache 18/10042 an den Auswärtigen Ausschuss zu 
überweisen . – Sie sind damit einverstanden . Dann ist die 
Überweisung so beschlossen . Vielen herzlichen Dank .

Ich rufe die Tagesordnungspunkte 40 a bis 40 d auf:

a) Erste Beratung des von den Fraktionen der CDU/
CSU und SPD eingebrachten Entwurfs eines Ge-
setzes zur Änderung des Grundgesetzes (Arti-
kel 21)

Drucksache 18/12357
Überweisungsvorschlag: 
Innenausschuss (f)  
Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz

b) Erste Beratung des von den Fraktionen der CDU/
CSU und SPD eingebrachten Entwurfs eines Ge-
setzes zum Ausschluss verfassungsfeindlicher 
Parteien von der Parteienfinanzierung

Drucksache 18/12358
Überweisungsvorschlag: 
Innenausschuss (f)  
Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz

c) Erste Beratung des vom Bundesrat eingebrach-
ten Entwurfs eines Gesetzes zur Änderung des 
Grundgesetzes zum Zweck des Ausschlusses 
extremistischer Parteien von der Parteienfi-
nanzierung

Drucksache 18/12100

Überweisungsvorschlag: 
Innenausschuss (f)  
Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz

d) Erste Beratung des vom Bundesrat eingebrachten 
Entwurfs eines Begleitgesetzes zum Gesetz zur 
Änderung des Grundgesetzes zum Zweck des 
Ausschlusses extremistischer Parteien von der 
Parteienfinanzierung

Drucksache 18/12101 
Überweisungsvorschlag: 
Innenausschuss (f)  
Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz

Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind für 
die Aussprache 38 Minuten vorgesehen . – Ich höre dazu 
keinen Widerspruch . Dann ist das so beschlossen .

Ich bitte alle Kolleginnen und Kollegen, ihre Gesprä-
che an einem anderen Ort fortzusetzen . Vorher rufe ich 
den Kollegen Brandt nicht auf; er will ja, dass man ihm 
zuhört .

Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat Helmut 
Brandt für die CDU/CSU-Fraktion .

(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD)

Helmut Brandt (CDU/CSU): 
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Besten Dank, dass Sie 

mir so Gehör verschafft haben. – Meine lieben Kolle-
ginnen und Kollegen! Liebe Zuschauer und Zuschaue-
rinnen! Im Zusammenhang mit dem jüngsten Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts in Sachen Parteiverbot wies 
der Präsident des Verfassungsgerichtes in seiner münd-
lichen Urteilsbegründung die Politik auf die Möglichkeit 
gesetzlicher Reaktionen unterhalb eines Parteiverbo-
tes hin . Zwar lehnten die Karlsruher Richter mit ihrem 
Urteil vom 17 . Januar den auf ein Verbot der NPD ge-
richteten Antrag des Bundesrates als unbegründet ab, 
allerdings ließ das Gericht auch keinen Zweifel daran, 
dass es sich bei der NPD um eine verfassungsfeindliche 
Partei handelt, aber in Anerkennung der besonders ho-
hen Hürden, die das Grundgesetz vorgibt und die durch 
die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für 
Menschenrechte noch präzisiert wurden, geht jedenfalls 
nach Auffassung des Verfassungsgerichts von der NPD 
derzeit keine Gefahr aus, diese Ziele auch umzusetzen . 

Dieses Ergebnis ist bei Beibehaltung der jetzigen 
Rechtslage unbefriedigend . Niemand kann verstehen, 
dass wir mit Steuermitteln als verfassungsfeindlich iden-
tifizierte Parteien auch noch unterstützen. Deswegen 
wollen wir den Anstoß, den uns das Bundesverfassungs-
gericht gegeben hat, gesetzgeberisch aufgreifen und als 
„Minus“ gegenüber einem Parteiverbot die Rechte und 
Privilegien verfassungsrechtlicher Parteien einschrän-
ken . 

(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD so-
wie bei Abgeordneten der LINKEN)

Hierzu gehören die Teilhabe an der staatlichen Teil-
finanzierung nach § 18 des Parteiengesetzes, aber auch 
indirekte Förderungen . So sind Parteien etwa von der 
Pflicht zur Entrichtung von Körperschaftsteuer befreit, 
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private Personen, die einer Partei Zuwendungen zukom-
men lassen, werden einkommensteuerrechtlich günstiger 
gestellt . Das bedingt natürlich auch geringere Steuerein-
nahmen, also auf diesem Wege eine mittelbare Förderung 
dieser Parteien . 

Deshalb stellt sich vielen und mir die Frage: Wie 
kommt unser Staat dazu, eine verfassungsfeindliche Par-
tei, die unseren Staat, unsere Demokratie, die Rechts-
staatlichkeit abschaffen will, dabei auch noch finanziell 
zu unterstützen? Dieser Zustand ist in meinen Augen eine 
Pervertierung des Sinns und Zwecks der staatlichen Par-
teienfinanzierung.

(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD so-
wie bei Abgeordneten der LINKEN)

Die Hinweise, die uns das Gericht sowohl in der 
mündlichen wie auch später in der schriftlichen Urteils-
begründung gegeben hat, haben uns diese Möglichkeiten 
eröffnet. Wir wollen deshalb Artikel 21 des Grundgeset-
zes verändern . Dabei ist uns bewusst, dass wir natürlich 
zum einen die Initiative des Bundesrates verfolgen, zum 
anderen aber auch berücksichtigen wollen und müssen, 
dass Parteien nach unserem Grundgesetz auch eine be-
sondere Bedeutung haben und es nicht so einfach ist, in 
dieser Weise vorzugehen . Aber die Überprüfung, die in 
Zukunft ermöglichen wird, Parteien die staatliche Finan-
zierung zu entziehen, muss daher auch nach unserer Auf-
fassung – insofern unterscheiden wir uns etwas von der 
Initiative des Bundesrates – vom Bundesverfassungsge-
richt durchgeführt werden – ich sagte es vorhin schon –, 
als „Minus“ gegenüber dem Parteiverbot . 

Die Voraussetzungen für einen solchen Ausschluss 
sind deshalb auch ähnlich hoch wie bei einem Parteiver-
bot . Auch hier muss die verfassungsfeindliche Absicht 
einer Partei festgestellt werden . Anders als beim Partei-
verbot kommt es allerdings nicht darauf an, ob die betref-
fende Partei auch über das Potenzial verfügt, ihre Ziele 
durchzusetzen . 

Für den Ausschluss einer Partei von der staatlichen 
Teilfinanzierung und der steuerlichen Begünstigung 
gelten damit etwas geringere Voraussetzungen als für 
ein Parteiverbot . Um Kritikern ihre Argumente vorweg 
schon zu nehmen, haben wir das Für und Wider dieses 
Gesetzvorhabens abgewogen und die Bedenken berück-
sichtigt. Nach meiner und nach unserer Auffassung ver-
bindet doch letztlich alle demokratischen Parteien ein 
Grundkonsens, dem das Wertesystem unseres Grundge-
setzes und das Bekenntnis zu unserem demokratischen 
Rechtsstaat zugrunde liegt . Dies ist auch vom Grundge-
setzgeber so gewollt . Dies unterscheidet demokratische 
Parteien aber in einem zentralen Punkt von extremisti-
schen Parteien, wie es die NPD ist . Genau deshalb sehe 
ich im Fall von Parteien, deren erklärtes Ziel ist, unsere 
Demokratie abzuschaffen, die von uns vorgenommene 
und beabsichtigte Aktion unterhalb der Schwelle eines 
Parteiverbotes und den mit dem Ausschluss von der Par-
teienfinanzierung verbundenen Eingriff in die Chancen-
gleichheit als gerechtfertigt und geboten an . 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, eine Demokratie – 
das wissen wir alle – muss falsche Lehren und grobe 
Dummheiten aushalten können . Die Auseinandersetzung 

mit unterschiedlichen Meinungen und die Gleichwertig-
keit von Meinungen sind das Wesensmerkmal der De-
mokratie . Klar ist aber ebenso, dass wir extremistisches 
Gedankengut durch den Geldentzug nicht ausmerzen 
können . Eine Streichung von Geldern kann leider weder 
Dummheit noch eine menschenverachtende Ideologie 
verhindern . Die Politik, aber auch die Gesellschaft ste-
hen hier weiter in der Verantwortung, sich mit solchen 
Parteien auseinanderzusetzen . Eine wehrhafte Demokra-
tie darf es aber auch nicht einfach hinnehmen, dass die 
Grundprinzipien der Verfassung mit ihren eigenen Mit-
teln untergraben werden . 

Ich komme zum Schluss, Frau Präsidentin . Ich bitte 
Sie alle: Lassen Sie uns mit diesem Gesetz ein deutliches 
Zeichen gegen extremistische Parteien setzen .

Besten Dank . 

(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD)

Vizepräsidentin Claudia Roth: 
Vielen Dank, Helmut Brandt . – Nächste Rednerin: 

Ulla Jelpke für die Linke .

(Beifall bei der LINKEN)

Ulla Jelpke (DIE LINKE): 
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Der vor-

liegende Gesetzentwurf soll dafür sorgen, dass rassisti-
sche, antisemitische, demokratiefeindliche Parteien kei-
ne Steuergelder mehr erhalten .

(Dr . Tim Ostermann [CDU/CSU]: Aber auch 
linksextreme! – Gegenruf der Abg . Renate 
Künast [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Tut 
Ihnen das jetzt weh, dass das gegen rechtsex-
treme ist, oder was?)

Ich möchte gleich zu Beginn sagen: Die Linke unterstützt 
voll und ganz das Ansinnen, neofaschistischen Parteien 
den Geldhahn abzudrehen; denn es darf nicht sein, dass 
Antisemitismus und rassistische Hetze mit Steuergeldern 
finanziert werden. 

(Beifall bei der LINKEN)

Meine Damen und Herren, es muss uns klar sein: Jahr 
für Jahr erhält die NPD ungefähr 1 Million Euro an Par-
teienfinanzierung. In den letzten zehn Jahren waren es 
genau 14,5 Millionen Euro. Diese Gelder fließen in den 
Aufbau des Parteiapparats, in Nazikonzerte, in Struktu-
ren für braune Kameradschaften, die gewalttätig sind . 
Man muss hier wirklich ganz deutlich sagen, dass staat-
liche Gelder eigentlich dafür hergegeben werden, neofa-
schistische Strukturen in Deutschland handlungsfähig zu 
machen . Damit muss endlich Schluss sein .

(Beifall bei der LINKEN)

Das Bundesverfassungsgericht hat im NPD-Verfahren 
zwar festgestellt, dass die NPD verfassungswidrig ist . Es 
hat dennoch kein Verbot erlassen, weil der NPD nach An-
sicht des Gerichtes die Möglichkeit zur Umsetzung ihrer 
Ziele fehlt . Ich will für meine Fraktion ganz deutlich sa-
gen: Wir hätten uns gewünscht, dass es ein klares Verbot 
einer Partei gibt, die sich in die Tradition der NSDAP 

Helmut Brandt
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stellt und menschenverachtende Positionen der NSDAP 
weiterhin vertritt . Das ist nicht geschehen . Deswegen 
nehmen wir gerne den Hinweis des Bundesverfassungs-
gerichts auf, dass man unterhalb des förmlichen Verbots 
gegen die NPD vorgehen kann, indem man die Parteien-
finanzierung infrage stellt. 

(Beifall bei der LINKEN)

Zweifellos – das muss man hier sehr deutlich sa-
gen – ist der Ausschluss von der Parteienfinanzierung ein 
schwerwiegender Eingriff in die Chancengleichheit. Zu 
Recht sagt man umgangssprachlich, es handele sich hier 
um ein „kleines Parteienverbot“ . Ich bin sehr erleich-
tert – Kollege Brandt hat es eben gesagt –, dass man von 
dem ursprünglichen Vorschlag, hier im Hause darüber zu 
entscheiden, ob eine Partei keine Staatsgelder mehr be-
kommt, abgerückt ist und jetzt ganz klar sagt, dass das 
Bundesverfassungsgericht darüber entscheiden soll . 

(Beifall bei der LINKEN)

Denn bei allem Respekt: Ich meine, dass solche Eingriffe 
in die Chancengleichheit einer Partei nicht von Mitglie-
dern einer konkurrierenden Partei vorgenommen werden 
sollten . Deswegen ist die Instanz des Bundesverfas-
sungsgerichts genau die richtige . 

(Beifall bei der LINKEN)

Im Entwurf wird außerdem geregelt, dass die betroffe-
nen Parteien alle vier Jahre eine Überprüfung beantragen 
können . Das halten wir für sehr richtig . Das muss jeder 
Partei zugebilligt werden; obwohl ich, ehrlich gesagt, 
nicht glaube, dass die NPD ihre Grundauffassung ändert. 
Nichtsdestotrotz ist die Regelung wichtig .

Wir sehen ein weiteres Problem . In der anstehenden 
Anhörung wird sicherlich deutlich, was in den vorlie-
genden Gesetzentwürfen noch nicht geregelt ist . Es geht 
um das Problem der V-Leute vom Verfassungsschutz . Ich 
will noch einmal daran erinnern: Das NPD-Verbotsver-
fahren 2003 ist gescheitert, weil V-Leute in der Partei als 
Geheimdienstspitzel tätig waren, was im Grunde genom-
men dazu geführt hat, dass man nicht mehr klar wusste: 
Was war eine staatliche Aktivität, was war eine NPD-Ak-
tivität? Das hat in den letzten Verfahren zu großer Be-
sorgnis geführt und immer wieder Fragen aufgeworfen . 
Deswegen denke ich, dass eine entsprechende Regelung 
in die vorliegenden Gesetzentwürfe einfließen müsste. 
Die Neonazis können zum Beispiel sehr leicht damit 
argumentieren, es seien staatliche Spitzel gewesen, die 
das Parteiprogramm der NPD geschrieben hätten oder 
die möglicherweise gewalttätig gegenüber Flüchtlingen 
geworden sind . 

Ich sage es noch einmal: V-Leute innerhalb der NPD 
nutzen überhaupt nichts . Das haben wir immer wieder 
betont . Sie müssen endlich aus allen Ebenen abgezogen 
werden . Dann werden wir auch Erfolg haben, der NPD 
die Parteifinanzierung zu entziehen.

(Beifall bei der LINKEN)

Meine Damen und Herren, in der Tat ist richtig: Ras-
sismus ist kein Monopol der NPD, sondern es gibt auch 
Kräfte wie die AfD, die im Moment den Rassismus in 
Teilen der Gesellschaft vorantreiben . Aber Herr Brandt, 

ich möchte auch Ihrer Partei sagen: Mit manchen Geset-
zen zur Flüchtlingspolitik, die Sie hier eingebracht ha-
ben,

(Alexander Hoffmann [CDU/CSU]: Oje!)

haben auch Sie die Stimmung für Rassismus in diesem 
Land leider sehr erhöht .

(Widerspruch bei der CDU/CSU – Volker 
Kauder [CDU/CSU]: Unverschämtheit! – 
Bernhard Kaster [CDU/CSU]: Unverschämt-
heit! Es wird Zeit, dass die Rede beendet 
wird!)

Ja, das muss man einfach so sagen . Angesichts dessen, 
was wir gestern beschlossen haben, müssen Sie sich an 
die eigene Nase fassen, wenn es darum geht, Rassismus 
in unserem Land zu bekämpfen . 

(Volker Kauder [CDU/CSU]: Unverschämt-
heit! Sie haben gerade allen Grund, über an-
dere zu reden!)

Ich hoffe jedenfalls sehr, liebe Kollegen, dass wir die 
Gesetzentwürfe noch vor der Sommerpause über die 
Bühne bringen, damit man solchen Parteien wirklich das 
Wasser abgräbt .

Ich danke Ihnen .

(Beifall bei der LINKEN – Volker Kauder 
[CDU/CSU]: Unerträglich ist das hier! Dreck 
am Stecken und dann hier so sprechen!)

Vizepräsidentin Claudia Roth: 
Vielen Dank, Ulla Jelpke . – Nächste Rednerin: Dr . Eva 

Högl für die SPD-Fraktion .

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Dr. Eva Högl (SPD): 
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! In unserer Demokratie haben Feinde der De-
mokratie keinen Platz . Das ist eine wichtige Lehre aus 
unserer deutschen Geschichte . Deswegen haben wir eine 
sogenannte wehrhafte Demokratie . Das heißt: Meinungs-
freiheit, politische Vielfalt, Streitkultur, Chancengleich-
heit und auch Parteienprivileg . Aber das heißt auch, dass 
wir klare Regeln dafür brauchen, wenn die Grenzen über-
schritten sind . Wenn Feinde der Demokratie die Demo-
kratie abschaffen wollen oder sie mit Füßen treten, dann 
sehen wir nicht tatenlos zu, sondern handeln . 

(Beifall bei der SPD)

Artikel 21 des Grundgesetzes ist ein Ausdruck unserer 
wehrhaften Demokratie . Ich sage es ganz deutlich: Die 
SPD hätte es sich gewünscht, wenn das Bundesverfas-
sungsgericht die NPD verboten hätte . Das wäre ein ganz 
wichtiger Beitrag zum Engagement gegen Rassismus, 
Rechtsextremismus und Menschenfeindlichkeit gewe-
sen .

(Renate Künast [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Das kann man sich doch nicht einfach 
wünschen! – Volker Kauder [CDU/CSU]: 

Ulla Jelpke
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Das Bundesverfassungsgericht ist doch kein 
Wunschkonzert!)

Ich bin sehr dankbar, dass der Bundesrat ein exzel-
lent vorbereitetes und wunderbar organisiertes Verfahren 
beim Bundesverfassungsgericht eingeleitet hat . Ich fand 
und finde es immer noch peinlich, dass der Deutsche 
Bundestag und die Bundesregierung sich diesem Verfah-
ren nicht angeschlossen haben .

(Beifall bei der SPD – Monika Lazar [BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN]: Nein, das war gut 
so!)

Wir wissen, liebe Kolleginnen und Kollegen: Ein 
Parteiverbot löst nicht alle Probleme, die wir mit Ver-
fassungsfeinden haben, aber ein Parteiverbot ist ein ganz 
wichtiger Baustein . Deswegen – ich sagte es schon – ist 
es schade, dass das Bundesverfassungsgericht die NPD 
nicht verboten hat . Das Bundesverfassungsgericht hat 
gesagt, die NPD sei nicht gefährlich genug, sie sei un-
bedeutend . 

Das Bundesverfassungsgericht hat aber ausdrücklich 
festgestellt, dass die NPD verfassungsfeindlich ist . Es 
hat uns in der Urteilsverkündung einen ganz wichtigen 
Hinweis gegeben – uns hier, dem Gesetzgeber –, nämlich 
dass wir bei der Finanzierung von verfassungsfeindli-
chen Parteien etwas tun können . Deswegen bringen wir 
heute ein entsprechendes Gesetz und die Grundgesetzän-
derung auf den Weg . 

Die Hinweise des Bundesverfassungsgerichts greifen 
wir gerne auf . Wir wissen aus unseren Gesprächen, liebe 
Kolleginnen und Kollegen: Das, was Bürgerinnen und 
Bürger am meisten empört, ist doch – das haben alle bis-
her schon ausgeführt –, dass verfassungsfeindliche Par-
teien auch noch Staatsgelder bekommen . Das stößt auf 
Unverständnis und ist nicht zu rechtfertigen . Allein die 
NPD – nur ein Beispiel – hat in den Jahren 2014, 2015 
und 2016 jeweils über 1 Million Euro aus staatlichen 
Kassen bekommen. Das ist nicht hinnehmbar. Sie finan-
ziert damit eine menschenverachtende Hetze . Das wollen 
wir beenden, und das machen wir jetzt auch .

(Beifall bei der SPD)

Der Bundesrat hat am 10 . März 2017 eine exzellente 
Vorlage beschlossen . Ich danke auch dem Land Nieder-
sachsen für die tolle Initiative . Noch im Gerichtssaal des 
Bundesverfassungsgerichts wurde gesagt: Das gehen wir 
an, das bringen wir jetzt auf den Weg . – Der Gesetzent-
wurf entspricht genau dem, was im Bundesrat schon dis-
kutiert wurde . 

Wir schaffen die Möglichkeit, die öffentliche Partei-
enfinanzierung zu entziehen, wenn eine Partei verfas-
sungsfeindlich ist . Wir haben die identischen Antragstel-
ler wie beim Parteiverbot: Bundesrat, Bundesregierung 
und Bundestag . Es entscheidet das Bundesverfassungs-
gericht, und das ist auch richtig . Nur das Bundesver-
fassungsgericht kann darüber entscheiden. Wir schaffen 
zum einen die zusätzliche Möglichkeit, die Parteienfi-
nanzierung zu entziehen, und zum anderen kann dieser 
Antrag auch hilfsweise zu einem Verbotsverfahren ge-
stellt werden . Das ist ein gutes Regularium . Die Parteien 
bekommen die Chance, nach vier Jahren überprüfen zu 

lassen, ob sie immer noch verfassungsfeindlich sind, und 
das gegebenenfalls feststellen lassen .

Man hätte sich vorstellen können, noch weiter zu ge-
hen, zum Beispiel Parteien von der Nutzung von Sen-
dezeiten oder der Nutzung öffentlicher Gebäude aus-
zuschließen . Aber wir haben uns aus guten Gründen 
entschieden, die Chancengleichheit nicht vollständig zu 
reduzieren, sondern den Parteien die Möglichkeit zu las-
sen, auf einen guten Weg zurückzukehren .

Der Gesetzentwurf und die Grundgesetzänderung, die 
wir vorlegen, sind ausgewogen und zwingend, um unsere 
Demokratie weiter stark und wehrhaft zu halten . Ich sage 
es ganz deutlich: Wir schaffen keine „Lex NPD“; denn 
dieses Gesetz gilt für alle Parteien, die nicht auf dem Bo-
den unseres Grundgesetzes stehen und sich gegen unsere 
Verfassung wenden . 

Natürlich wissen wir hier im Deutschen Bundestag – 
das sage ich an dieser Stelle noch einmal ganz deutlich –: 
Dies ist ein Baustein unseres Engagements gegen Extre-
misten in unserer Gesellschaft . Wir müssen uns weiterhin 
mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln, mit allen 
Möglichkeiten, mit Prävention, politischer Bildung, Poli-
zei, Justiz und Verfassungsschutz – auch der gehört dazu; 
da sind wir hier ja nicht immer derselben Auffassung –, 
gegen die Feinde der Demokratie engagieren, um unsere 
Demokratie zu stärken . 

Ich wünsche mir ehrlich gesagt eine große Zustim-
mung im Deutschen Bundestag . Ich würde mich sehr 
freuen, wenn auch die beiden Oppositionsfraktionen 
diesen Vorschlägen zustimmen und wir hier gemeinsam 
sagen: Wir stärken unsere wehrhafte Demokratie .

Herzlichen Dank .

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Vizepräsidentin Claudia Roth: 
Vielen Dank, Eva Högl . – Nächste Rednerin in der 

Debatte: Britta Haßelmann für Bündnis 90/Die Grünen .

Britta Haßelmann (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Gemeinsam eintreten für unsere liberale De-
mokratie, für unsere Grundrechte – darum geht es auch 
uns, wenn wir über die Gefahren des Rechtsextremismus 
und des erstarkten Rechtspopulismus in unserem Land 
diskutieren . Das besorgt uns ebenso wie viele Bürgerin-
nen und Bürger .

Aber das, was Sie heute hier vorlegen, Herr Brandt 
und Frau Högl, ist aus meiner Sicht und aus Sicht meiner 
Fraktion nicht durchdacht .

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – 
Volker Kauder [CDU/CSU]: Ach, komm 
jetzt! – Dr . Eva Högl [SPD]: Jetzt bin ich ge-
spannt!)

Zweimal sind wir mit einem NPD-Verbotsverfahren vor 
dem Bundesverfassungsgericht gescheitert . Jedes Mal 
konnte sich die NPD nach Abschluss des Verfahrens öf-

Dr. Eva Högl
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fentlich als Partei präsentieren und sagen: Seht ihr? Die 
sind gescheitert, wir als Partei sind nach wie vor eine 
Kraft in diesem Land . – Beim letzten Mal war die Auf-
fassung des Gerichts sinngemäß: Die NPD ist eine Partei 
von Verfassungsfeinden, die unsere freiheitlich-demo-
kratische Grundordnung abschaffen will – das sehen wir 
auch so –, aber sie ist zu schwach auf der Brust . – Ein 
Blick ins Land zeigt: Die NPD ist ein jämmerlicher Ver-
ein mit einer brandgefährlichen Ideologie . Das müssen 
wir immer wieder deutlich machen, immer wieder sagen 
und die politische Auseinandersetzung suchen .

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der Abg . Dr . Eva Högl [SPD])

Bei den Bundestagswahlen erhält die NPD regelmä-
ßig um 1 Prozent der Stimmen . Ich will in aller Klar-
heit sagen: Jede einzelne Stimme für diese Partei ist eine 
Stimme zu viel . Aufgrund der geltenden Rechtslage zur 
Parteienfinanzierung hat die NPD 2015 deshalb 1,3 Mil-
lionen Euro erhalten . Auch jeder einzelne Euro an diese 
Partei ist ein Euro zu viel . Der Rassismus, der Antisemi-
tismus, die menschenverachtende Politik und Ideologie 
dieser Partei, der NPD, sind brandgefährlich . Daran be-
steht überhaupt kein Zweifel . 

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD)

Meine Damen und Herren, diesem Problem versucht 
die Koalition jetzt mit einer symbolischen Grundgesetz-
änderung beizukommen, 

(Dr . Eva Högl [SPD]: Das ist das Gegenteil 
von Symbolik!)

symbolisch deshalb, weil Sie meinen, man streiche das 
Geld und damit habe sich ein Teil des Problems erledigt . 

(Dr . Eva Högl [SPD]: Das meint niemand!)

Wir alle wissen aber doch, dass das nicht der Fall ist . Das 
Problem der rechten Gewalt, des Alltagsrassismus, des 
Antisemitismus, der von Gruppen ausgeht, der von dieser 
NPD ausgeht, lässt sich doch damit nicht lösen . 

(Dr . Eva Högl [SPD]: Das sagt ja auch kein 
Mensch! – Volker Kauder [CDU/CSU]: Wie 
denn dann?)

Das sind aus meiner Sicht vermeintlich einfache Ant-
worten auf höchst komplexe gesellschaftliche Fragen . 
Diese Probleme müssen wir mit vielen anderen Mitteln 
bekämpfen, als den Weg über die Parteienfinanzierung 
zu gehen . 

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Es ist heute zwar erst die erste Lesung dieses Ge-
setzentwurfs, aber Maas und de Maizière als federfüh-
rende Minister, auch Oppermann als Vorsitzender der 
SPD-Fraktion haben deutlich gemacht, dass man dieses 
Vorhaben in aller Eile noch kurz durch diesen Bundes-
tag bringen wolle . Dabei handelt es sich aber doch um 
eine Grundgesetzänderung und betrifft damit einen sehr 
sensiblen Bereich, über den wir hier diskutieren . Hier 
gilt Sorgfalt vor Schnellschuss . Es bleiben noch drei Sit-
zungswochen in dieser Legislaturperiode . Mit den Prin-

zipien des Grundgesetzes und der Demokratie müssen 
wir doch souverän und seriös umgehen . Eine Grundge-
setzänderung, eine Verfassungsänderung wie diese darf 
nicht übereilt beraten werden .

(Volker Kauder [CDU/CSU]: Sie brauchen 
mindestens ein Jahr! Wunderbar!)

Ein unsauberes Vorgehen, meine Damen und Herren, 
das wieder gerichtlich scheitern wird,

(Burkhard Lischka [SPD]: Reden Sie mal 
über klare Kante!)

nutzt am Ende nur den Verfassungsfeinden von der NPD 
und niemand anderem . Das darf nicht passieren .

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Wenn Zweifel bestehen – die gibt es doch –, dann muss 
man auf die große Brisanz dieses Unterfangens, das Sie 
hier planen, hinweisen . Ansonsten spielt das Populisten 
und Antidemokraten nur in die Hände . 

Mit dem Vorschlag, den Sie hier machen, gibt es im 
Kern ein Problem . Damit, die Steuerbegünstigung bei 
Parteispenden für verfassungsfeindliche Parteien weg-
fallen zu lassen, begibt man sich in ein sehr schwieriges 
Fahrwasser; 

(Burkhard Lischka [SPD]: Was?)

denn mit solchen Sanktionen trifft man nicht nur die Par-
tei selbst, sondern auch die Grundrechte der Unterstüt-
zerinnen und Unterstützer . Darin liegt ein großes verfas-
sungsrechtliches Problem . 

(Volker Kauder [CDU/CSU]: So groß ist es 
auch nicht! – Burkhard Lischka [SPD]: Dann 
können Sie sich weiter den Kopf zerbrechen! 
Wir machen das!)

– Das wissen Sie ganz genau . Darüber zerbrechen wir 
uns auch den Kopf, Herr Lischka, ganz im Gegensatz zu 
Ihnen . 

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – 
Burkhard Lischka [SPD]: Sie sind ein biss-
chen hasenfüßig!)

Die Tinte war noch nicht ganz getrocknet und das Ur-
teil noch nicht einmal veröffentlicht, da haben Sie schon 
angekündigt, es über den Weg der Parteienfinanzierung 
zu versuchen . 

(Dr . Eva Högl [SPD]: Ja, natürlich! – Burkhard 
Lischka [SPD]: Das Bundesverfassungsge-
richt hat uns aufgefordert förmlich!)

Meine große Sorge und die unserer Fraktion ist, dass Sie 
ein drittes Mal scheitern . 

(Volker Kauder [CDU/CSU]: Hätten wir es 
nicht gemacht, hätten Sie gesagt, wir wären 
lahm!)

Sie tun so, als würde aufgrund dieser Gesetzesänderung 
etwas passieren . 

(Volker Kauder [CDU/CSU]: Natürlich! – 
Burkhard Lischka [SPD]: Ja, den Geldhahn 
drehen wir ihnen zu!)

Britta Haßelmann
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Nein, es passiert gar nichts . Sie werden möglicherweise 
wieder vor das Verfassungsgericht müssen, weil Sie eine 
Verfassungsänderung vornehmen . 

(Dr . Eva Högl [SPD]: Geht doch nicht an-
ders! – Burkhard Lischka [SPD]: Wir haben 
nicht die Hosen voll!)

Wenn man sich auf diesen Weg begibt, muss man doch 
eigentlich seine ganze Energie darauf verwenden .

(Burkhard Lischka [SPD]: Ihre Energie ist 
fehlgeleitet!)

Ich bitte Sie um mehr Sorgfalt . Keine Hektik, keinen 
Schnellschuss, sondern treffen Sie eine sorgfältige Ab-
wägung angesichts dieses sensiblen Rechtsbereiches .

Zeitgleich muss der Kampf gegen rechts, gegen 
Rechtsextremismus, gegen Verfassungsfeinde doch poli-
tisch geführt werden . 

(Burkhard Lischka [SPD]: Aber nicht mit Ha-
senfüßigkeit! – Dr . Tim Ostermann [CDU/
CSU]: Das eine schließt das andere doch nicht 
aus!)

Wir müssen viel mehr Geld investieren zur Unterstüt-
zung der Zivilgesellschaft,

(Dr . Eva Högl [SPD]: 100 Millionen!)

der vielen engagierten Vereine und Institutionen, die im 
Bereich des Rechtsextremismus und im Kampf dagegen 
tätig sind . 

Vizepräsidentin Claudia Roth: 
Denken Sie bitte an Ihre Redezeit .

Britta Haßelmann (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Darum geht es . Meine Damen und Herren, deshalb 

möchten wir Sie eindringlich bitten, hier Sorgfalt vor 
Schnellschuss walten zu lassen .

Vizepräsidentin Claudia Roth: 
Jetzt aber!

Britta Haßelmann (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Sonst landen wir wieder vor dem Verfassungsgericht .

(Burkhard Lischka [SPD]: Wir machen bei-
des: Schnelligkeit und Sorgfalt!)

Das wäre schrecklich; denn dann würde sich diese Partei, 
gegen die wir alle kämpfen wollen, wieder feiern .

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – 
Volker Kauder [CDU/CSU]: Wir wollen nicht 
die Politik der lahmen Ente!)

Vizepräsidentin Claudia Roth: 
Es ist ja was los hier im Haus . – Der nächste Redner: 

Dr . Tim Ostermann für die CDU/CSU-Fraktion .

(Beifall bei der CDU/CSU)

Dr. Tim Ostermann (CDU/CSU): 

Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir haben es 
schon gehört: Ausgangspunkt dieses Gesetzgebungsvor-
habens ist das Urteil des Bundesverfassungsgerichts im 
NPD-Verbotsverfahren . In seinem Urteil stellt das Ge-
richt unmissverständlich fest, dass die NPD verfassungs-
widrig ist, weil sie gegen die Menschenwürde verstößt, 
weil sie die Demokratie und den Rechtsstaat bekämpft 
und weil sie wesensverwandt mit dem Nationalsozialis-
mus ist . Diese Feststellung machen fast 50 Seiten des Ur-
teils aus . Dennoch wurde, wie wir alle wissen, der Antrag 
auf Verbot der NPD zurückgewiesen mit der Begründung, 
die NPD sei bedeutungslos, die NPD sei – zum Glück – 
eine Partei ohne Aussicht auf politischen Erfolg . Dieser 
ist aber für die Durchsetzung der verfassungsfeindlichen 
Ziele erforderlich .

Das Bundesverfassungsgericht hat erkannt, dass das 
Ergebnis des Verfahrens etwas unbefriedigend ist . Eine 
Partei wird als verfassungsfeindlich eingestuft, kann ihr 
Treiben aber trotzdem uneingeschränkt fortsetzen . Bis-
her gilt nun einmal das Alles-oder-nichts-Prinzip . Darum 
hat der Senat dankenswerterweise auf Handlungsmög-
lichkeiten für gestufte Sanktionen gegenüber Parteien 
mit verfassungsfeindlicher Zielsetzung aufmerksam ge-
macht . 

Wenn man an mögliche Sanktionen denkt, kommt 
man sehr schnell auf die Idee, verfassungsfeindlichen 
Parteien die finanzielle Unterstützung des Staates zu 
entziehen . Das Gericht merkte in seinem Urteil an, dass 
der Entzug der staatlichen Parteienfinanzierung nach der 
geltenden Verfassungslage ausgeschlossen sei . Daher 
bestehe für Sanktionen unterhalb der Ebene des Partei-
enverbots kein Raum, solange der verfassungsändernde 
Gesetzgeber keine abweichenden Regelungen trifft. Das 
ist schon ein sehr deutlicher Hinweis . Um ganz sicher zu 
gehen, hat Gerichtspräsident Voßkuhle dieses Thema bei 
der Urteilsverkündung aufgegriffen.

Bundestag und Bundesrat haben zugehört und das Ur-
teil genau gelesen .

(Renate Künast [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Nein! Bei den einleitenden Worten! 
Nicht beim Urteil!)

Schnell war klar: Dieser Hinweis soll auch umgesetzt 
werden. Auch, aber nicht nur für die Öffentlichkeit ist 
es schlichtweg nicht nachvollziehbar, wenn eine Partei, 
deren Verfassungsfeindlichkeit vom Verfassungsgericht 
festgestellt worden ist, durch den Staat, den sie abschaf-
fen will, alimentiert wird .

(Burkhard Lischka [SPD]: Genau!)

Steuergelder dürfen nicht in die Hände von Verfassungs-
feinden geraten . Auch dies gehört zur wehrhaften Demo-
kratie .

(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD)

Britta Haßelmann
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Zwar werden es glücklicherweise immer weniger Bür-
ger, die der NPD bei Wahlen ihre Stimme geben, aber es 
sind immer noch zu viele .

(Renate Künast [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Woanders sind immer mehr! Wo war 
das noch?)

Jede Stimme verschafft der NPD einen Zuschuss aus dem 
Steuersäckel: 1,1 bis 1,4 Millionen Euro pro Jahr . Wir 
sagen: Jeder Cent für die NPD ist ein Cent zu viel .

(Beifall bei der CDU/CSU, der SPD und der 
LINKEN)

Darum ist das Ziel seit längerem klar . Nur der Weg war 
fraglich . Wie setzt man dies gesetzgeberisch um? Natür-
lich ist das – hier muss ich denjenigen, die das kritisiert 
haben, recht geben – juristisch ambitioniert . Wir wollen 
nun durch eine Änderung des Grundgesetzes unterhalb 
eines Verbots eine geeignete und vor allem rechtlich un-
angreifbare Maßnahme schaffen. Für diese Maßnahme 
kommt es nicht darauf an, ob die verfassungsfeindliche 
Partei mit der Abschaffung der freiheitlich-demokrati-
schen Grundordnung Erfolg haben kann . Eine gegen un-
sere Verfassung gerichtete Zielsetzung genügt hierfür . Es 
ist übrigens egal, ob diese gegen die Verfassung gerich-
tete Zielsetzung von rechts oder von links kommt, Frau 
Kollegin Jelpke .

(Volker Kauder [CDU/CSU]: Sehr richtig!)

Wir müssen gegen beides vorgehen . Da muss die wehr-
hafte Demokratie ihre Wehrhaftigkeit zeigen .

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge-
ordneten der SPD – Ulla Jelpke [DIE LINKE]: 
Das ist auch ein Kritikpunkt!)

Es ist auch richtig, dass das Verfassungsgericht über 
eine solche Maßnahme entscheiden soll . Denn schon der 
Schein, dass ein politischer Mitbewerber einem Konkur-
renten die Grundlage für seine Existenz entziehen könn-
te, sollte vermieden werden . Darum ist es sachgerecht, 
unmittelbar das Bundesverfassungsgericht entscheiden 
zu lassen .

Bundestag und Bundesrat haben zwar die gleiche 
Zielsetzung, aber es gibt dennoch zwei Gesetzesinitia-
tiven; das ist nicht ungewöhnlich . Die von den Koaliti-
onsfraktionen eingebrachten Gesetzentwürfe sind mit de-
nen des Bundesrates im Wesentlichen inhaltsgleich . Die 
Formulierungen der Koalitionsfraktionen – das meinen 
jedenfalls wir – sind vielleicht an der einen oder anderen 
Stelle noch etwas präziser . 

Vor allem enthält das Begleitgesetz der Koalition alle 
erforderlichen steuerrechtlichen Folgeänderungen . Denn 
der Staat fördert die Tätigkeit von Parteien auch indirekt: 
Parteien sind zum Beispiel von der Pflicht zur Entrich-
tung der Körperschaftsteuer befreit, und Privatpersonen, 
die einer Partei Geld zuwenden, haben eine Abzugsmög-
lichkeit bei der Einkommensteuer . Dies fördert mittelbar 
die jeweilige Partei . Deshalb ist es wichtig und richtig, 
dass in einem solchen Fall die steuerrechtlichen Privi-
legien wegfallen . Das sieht auch der Bundesrat so . Aber 
gerade an dieser Stelle ist der Gesetzentwurf der Koaliti-
onsfraktionen etwas umfassender .

Ein weiterer Unterschied zwischen diesen beiden Ini-
tiativen ist die Länge der Frist, nach deren Ablauf die 
sanktionierte Partei eine Überprüfung verlangen kann . 
Der Bundesrat schlägt eine Frist von zwei Jahren vor, wir 
als Koalition halten eine Frist von vier Jahren für ange-
messen . Dass es überhaupt eine Überprüfungsfrist geben 
soll, ist sinnvoll; denn schließlich muss es auch aus ver-
fassungsrechtlichen Gründen eine Chance auf Läuterung 
geben .

Liebe Kolleginnen und Kollegen, trotz der kleinen 
Unterschiede zwischen den beiden Gesetzesinitiativen 
möchte ich abschließend mit Blick auf die Bundesrats-
bank betonen: Es besteht eine große Übereinstimmung 
mit dem Bundesrat im Ziel: kein Cent vom Staat für die 
NPD und für andere verfassungsfeindliche Parteien .

Herzlichen Dank .

(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD)

Vizepräsidentin Claudia Roth: 
Vielen Dank, Tim Ostermann . – Ich begrüße recht 

herzlich Boris Pistorius, den Minister für Inneres und 
Sport des Landes Niedersachsen . Oje, dann brauchen 
Sie morgen Nachmittag starke Nerven – es geht um Fuß-
ball –, ich auch als Augsburg-Fan . Boris Pistorius redet 
jetzt für den Bundesrat .

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Boris Pistorius, Minister (Niedersachsen): 
Sehr geehrte Frau Präsidentin, starke Nerven brauchen 

morgen sicherlich viele der Anwesenden hier . – Sehr ge-
ehrte Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Vor 
den Senatswahlen in Berlin im Jahre 2011 hingen in 
der Stadt 22 000 Wahlplakate der NPD mit dem Slogan 
„Gas geben“ . Darauf war ihr damaliger Vorsitzender auf 
einem Motorrad abgebildet . Diese Plakate hingen un-
ter anderem auch am Holocaust-Mahnmal und vor dem 
Jüdischen Museum. Für einen billigen Werbeeffekt und 
dreckige Lacher aus der braunen Ecke hatte die NPD die 
Opfer des Holocaust wieder einmal verhöhnt . Diese im 
krassen Gegensatz zu den Grundwerten unserer Demo-
kratie und unseres Grundgesetzes stehende Partei hatte 
sich wie schon so oft davor und danach als Partei des 
Hasses und der Hetze in der Tradition der Nazis entblößt, 
ohne jede Scham und ohne jede Moral . 

Finanziert wurde diese abscheuliche Plakataktion 
auch aus den Steuergeldern der Bürgerinnen und Bür-
ger in Deutschland . Nach dem Parteiengesetz erhalten 
nun einmal alle Parteien je nach Stimmenanteil bei den 
verschiedenen Parlamentswahlen staatliche Mittel zur 
Finanzierung ihrer Wahlkampfkosten und damit eben 
auch die NPD . Damit Sie mich nicht falsch verstehen: 
Diese gesetzliche Regelung hat zweifellos ihre Berech-
tigung . Auch kleineren demokratischen Parteien – dass 
die NPD ziemlich klein ist, hat gerade erst das Bundes-
verfassungsgericht in Karlsruhe festgestellt – muss es 
im Sinne eines fairen Wettbewerbs ermöglicht werden, 
Wahlkampf zu machen . Die Programmatik, das Auftre-
ten und die Rhetorik von Politikerinnen und Politikern 

Dr. Tim Ostermann
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der NPD zeigen jedoch unübersehbar eindeutige Paral-
lelen zur NS-Ideologie eines völkischen Nationalismus, 
die nichts, aber auch gar nichts mit dem Modell unserer 
freiheitlichen Demokratie am Hut hat, in der wir leben . 
Gleichzeitig beschönigen oder verherrlichen sie eines 
der grausamsten Verbrechen der deutschen Geschichte, 
den Holocaust . Deshalb war es richtig, dass der Bundes-
rat 2013 das NPD-Verbotsverfahren erneut auf den Weg 
gebracht hat, 

(Beifall bei der SPD und der LINKEN)

leider ohne die Unterstützung des Deutschen Bundesta-
ges .

Mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 
17 . Januar wurde die NPD zwar nicht verboten, das Ge-
richt hat aber unmissverständlich festgestellt: Die NPD 
ist verfassungsfeindlich . Ich zitiere: 

Ihre Ziele und das Verhalten ihrer Anhänger versto-
ßen gegen die Menschenwürde und den Kern des 
Demokratieprinzips .

Die Unantastbarkeit der Menschenwürde ist das Herz 
unseres Grundgesetzes . Plakate wie 2011 im Berliner 
Wahlkampf belegen: Die NPD missachtet die Menschen-
würde, ja sie verachtet sie . Alles, was nicht in ihrem Sin-
ne deutsch ist, ist ihr zuwider .

Dankenswerterweise hat das Bundesverfassungsge-
richt erstmals die rote Linie unmissverständlich definiert, 
die von keiner Partei überschritten werden darf, wenn 
sie sich nicht der Gefahr aussetzen will, als verfassungs-
feindlich eingestuft und verboten zu werden .

Es hat nur deshalb nicht für ein Parteiverbot gereicht, 
weil die NPD schlicht zu bedeutungslos geworden ist . 

(Renate Künast [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Das wussten wir ja vorher!)

Was für ein Pyrrhussieg für diese Partei! Was für ein 
vernichtendes Urteil, dass es nur aufgrund der eigenen 
gegenwärtigen Irrelevanz nicht zum Verbot gereicht hat!

Trotz dieser höchstrichterlich attestierten Verfas-
sungsfeindlichkeit bei gleichzeitiger Bedeutungslosig-
keit erhält die NPD weiterhin Steuergelder, unter ande-
rem, um ihre Wahlkampfkosten erstattet zu bekommen . 
Ich finde es unerträglich, dass eine Partei, die unsere frei-
heitlich-demokratische Grundordnung und damit unser 
Staatssystem ablehnt, von diesem auch noch Unterstüt-
zung erhält .

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Wie soll ich zum Beispiel einem Jugendlichen oder ei-
nem Erstwähler klarmachen, dass ausgerechnet diejeni-
gen, die unsere Demokratie abschaffen wollen, aus Steu-
ergeldern mitfinanziert werden? 

Aus diesem Grund und vielen anderen Gründen war 
es auch so wichtig, sofort nach dem Karlsruher Richter-
spruch zu handeln .

(Dr . Eva Högl [SPD]: Ja!)

Wir haben bei der Urteilsverkündung aufmerksam zuge-
hört und nachgelesen .

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Das Bundesverfassungsgericht hat uns nämlich in sei-
nem Urteil den Hinweis gegeben – das war geradezu 
ein Wink mit dem Zaunpfahl –, dass aufgrund der fest-
gestellten Verfassungsfeindlichkeit der Ausschluss der 
NPD aus der Parteienfinanzierung durch eine Grundge-
setzänderung möglich sei .

Wir haben diesen Ball in Niedersachsen sofort auf-
genommen und uns mit einer Bundesratsinitiative für 
eine entsprechende Grundgesetzänderung auf den Weg 
gemacht . Es wäre ein wichtiges und starkes demokrati-
sches Signal, wenn der Bundestag nur wenige Monate 
nach dem Urteil aus Karlsruhe diesen historischen Schritt 
gehen und eine klare Grenze für alle extremistischen Par-
teien ziehen würde .

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Das Parlament gäbe damit ein starkes Signal für unsere 
wehrhafte Demokratie und gegen die abgewrackte Nazi-
ideologie der NPD ab . 

Diese Grundgesetzänderung würde – anders als gele-
gentlich kritisiert – keinesfalls zu einer Einschüchterung 
von politischen Konkurrenten führen. Sie betrifft schließ-
lich ganz klar nur solche Parteien, die eindeutig höchst-
richterlich als verfassungsfeindlich eingestuft wurden . 
Alle Parteien, die sich im Kern zu unserer demokrati-
schen Verfassung bekennen, werden davon in keiner 
Weise betroffen sein.

Das ist eben keine Symbolik, und niemand, der sich 
für dieses Gesetz einsetzt, glaubt ernsthaft daran, dass 
damit das Problem des Rechtsextremismus gelöst sei . 
Nein, das ist nur ein Baustein im gemeinsamen Kampf 
gegen Rechtsextremismus und Rassismus .

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Ich würde mich sehr freuen – und ich bin hier zuver-
sichtlich –, wenn nach den nun folgenden Ausschuss-
beratungen alle Parteien in diesem Hohen Haus dieser 
wichtigen Änderung des Grundgesetzes sowie des Be-
gleitgesetzes zustimmen würden . Schließlich hat auch 
der Bundesrat dieser Initiative einstimmig zugestimmt, 
das heißt unter Zustimmung aller 16 Bundesländer, also 
auch derjenigen, in denen die Grünen mitregieren .

(Renate Künast [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Das ist aber Föderalismus, Herr Pis-
torius! – Gegenruf der Abg . Ulla Jelpke [DIE 
LINKE]: Aber die Grünen waren dabei! – 
Dr . Johannes Fechner [SPD]: Wasch mir den 
Pelz, aber mach mich nicht nass! – Gegenruf 
der Abg . Renate Künast [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Das seid ihr doch! – Burkhard 
Lischka [SPD]: Die Grünen sind eine Selbst-
hilfegruppe!)

Minister Boris Pistorius (Niedersachsen)
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Wer Volksverhetzung betreibt, tritt die Grundrechte in 
unserer Verfassung mit Füßen . Wer die Menschenwürde 
missachtet, stellt sich außerhalb unserer Gesellschaft . 
Wer unsere freiheitlich-demokratischen Werte und die 
Wesenselemente unseres Grundgesetzes ablehnt und be-
kämpft, wer damit Feind unserer Verfassung ist, der darf 
keine staatliche Unterstützung mehr bekommen, um sei-
ne Hassbotschaften zu verbreiten .

Vielen Dank .

(Beifall bei der SPD, der CDU/CSU und der 
LINKEN)

Vizepräsidentin Claudia Roth: 
Vielen Dank, Boris Pistorius . – Der letzte Redner 

in dieser Debatte: Alexander Hoffmann für die CDU/
CSU-Fraktion .

(Beifall bei der CDU/CSU)

Alexander Hoffmann (CDU/CSU): 
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Geschätzte Kollegin-

nen und Kollegen! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Kollegin Jelpke, ich will es einfach einmal ganz 
undiplomatisch rüberbringen: Ich fand Ihre Randbemer-
kung in Richtung Union unerträglich, und ich will Ihnen 
sagen: Für die Partei, die als Nachfolgepartei der SED 
hier sitzt, für die Partei der Steinewerfer,

(Matthias W . Birkwald [DIE LINKE]: Na, 
Sie machen das ja selber! Dann lassen Sie es 
doch!)

ist das ein starkes Stück gewesen .

(Beifall bei der CDU/CSU – Renate Künast 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Wie hießen 
die Blockparteien in der DDR?)

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Liebe Kol-
leginnen und Kollegen! Die Voraussetzung für Demokra-
tie ist Freiheit . Diese Freiheit macht die Demokratie am 
Ende des Tages auch wieder verletzlich, weil gerade die-
se Freiheit unter Umständen genau das Risiko erzeugt, 
dass sie ausgenutzt wird, um die Demokratie oder die 
verfassungsrechtliche Ordnung abzuschaffen.

Parteien sind in einer Demokratie unentbehrlich . Sie 
geben politische Orientierung . Sie geben eine politische 
Richtung, und sie wollen den Menschen die Möglich-
keit geben, eine politische Heimat zu finden und sich 
politisch auszurichten . Deswegen ist es letztendlich eine 
Gratwanderung, einerseits die Parteienvielfalt zu ermög-
lichen, aber andererseits dann von staatlicher Seite Gren-
zen zu setzen . 

Die Grenzen sind bei den Voraussetzungen für ein Par-
teienverbot definiert. Nach Artikel 21 Absatz 2 Grundge-
setz kann das Bundesverfassungsgericht eine Partei auf 
Antrag dann verbieten, wenn die Partei „nach ihren Zie-
len oder dem Verhalten ihrer Anhänger“ darauf ausgeht, 
„die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beein-
trächtigen oder zu beseitigen“ . 

Bislang ist die Streichung der Parteienfinanzierung 
erst nach diesem Verbot möglich . Am 17 . Januar 2017 

ist das Verbotsverfahren an sich gescheitert . Das Bun-
desverfassungsgericht hat anerkannt, dass die NPD zwar 
verfassungsfeindliche Ziele verfolgt, aber die Strukturen 
und die Größe der Partei zu gering sind, um davon auszu-
gehen, dass sie darauf ausgerichtet ist – wie es Artikel 21 
Absatz 2 Grundgesetz fordert; das heißt sozusagen, dass 
es von der Wirksamkeit her ausreicht –, die verfassungs-
rechtliche Grundordnung zu beseitigen . 

Wenn man diese Entscheidung zum ersten Mal liest, 
schluckt man zunächst einmal . Man wundert sich auch 
ein Stück weit; denn entweder ist eine Partei verfas-
sungsfeindlich, oder sie ist es nicht . Wenn sie verfas-
sungsfeindlich ist, dann muss als Konsequenz zwingend 
das Verbot folgen . Dennoch ist dies eine Entscheidung 
im Sinne des neuen Artikels 21 Absatz 4 Grundgesetz, 
was bei dieser unglaublich sensiblen Frage selbstver-
ständlich unentbehrlich ist . 

Der zweite Punkt, der ein bisschen Bauchschmerzen 
macht, ist – auch da muss man ehrlich sein –: Wie lange 
muss man denn warten? Muss man tatsächlich so lange 
warten, bis eine Partei Struktur und Größe hat, um dann 
letztlich größeren Schaden anzurichten? Dabei denkt 
man schon ein wenig an die Vergangenheit; denn genau 
diese Fehleinschätzung gab es schon einmal . 

Heute kann ich dieser Rechtsprechung des Bundes-
verfassungsgerichts sehr viel mehr abgewinnen . Denn 
das Verfassungsgericht hat uns Zwischentöne aufgezeigt, 
nämlich die Möglichkeit des Ausschlusses der Parteien-
finanzierung und des Ausschlusses von steuerlichen Pri-
vilegien als Vorstufe, und damit meiner Meinung nach 
letztlich das Parteienverbot neu als Ultima Ratio defi-
niert .

Ich glaube, wir tun gut daran, wenn wir heute frakti-
onsübergreifend das ganz klare Signal setzen, dass wir 
gemeinsam unsere Demokratie schützen wollen . Es kann 
nicht sein, dass eine Partei mit staatlichen Mitteln finan-
ziert wird und gleichzeitig das Ziel verfolgt, die verfas-
sungsrechtliche Ordnung dieses Staates auf den Kopf zu 
stellen bzw . zu beseitigen . 

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge-
ordneten der SPD)

Wir wollen – auch diese Bemerkung kann ich mir 
nach Ihrer Rede, Frau Kollegin Haßelmann, die mich 
durchaus in Erstaunen versetzt hat, nicht verkneifen – die 
Demokratie mit Gesetzen schützen statt mit Stuhlkreisen, 
wie Sie es offensichtlich wollen. 

(Widerspruch der Abg . Britta Haßelmann 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN])

Ich freue mich auf die weitere Beratung und bedanke 
mich für Ihre Aufmerksamkeit .

(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD)

Vizepräsidentin Claudia Roth: 
Vielen Dank, Alexander Hoffmann. – Dann schließe 

ich die Aussprache . 

Interfraktionell wird Überweisung der Gesetzentwür-
fe auf den Drucksachen 18/12357, 18/12358, 18/12100 

Minister Boris Pistorius (Niedersachsen)



Deutscher Bundestag – 18 . Wahlperiode – 235 . Sitzung . Berlin, Freitag, den 19 . Mai 201723878

(A)

(

und 18/12101 an die in der Tagesordnung aufgeführten 
Ausschüsse vorgeschlagen . Gibt es anderweitige Vor-
schläge? – Die gibt es nicht . Sie beschäftigen sich ja auch 
gerade mit anderen Fragen . Dann sind die Überweisun-
gen so beschlossen . 

Ich bitte, jetzt die Plätze einzunehmen . 

(Volker Kauder [CDU/CSU]: Tschüss!)

– Tschüss, Herr Kauder . 

(Volker Kauder [CDU/CSU]: Tschüss, Frau 
Präsidentin! Steigen Sie morgen nicht ab!)

– Hoffentlich nicht! Ich bin deswegen schon ganz fertig.

(Heiterkeit)

Vizepräsidentin Claudia Roth
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